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MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSHAFT - KOMMENTAR                                   ANHANG: Entscheidungen im Volltext

Oberlandesgericht Düsseldorf                                                         Beschluss vom 03. November 2003                                                  - I-3 Wx 275/03 - 

Zur Unzulässigkeit der Haft von Anfang an nach § 57 Abs. 2 Satz 4 AuslG bei einem algerischen Staatsangehörigen im Hinblick auf die Dauer der Passersatzbeschaffung bei Nichtabgabe der "Déclaration de Retour Volontaire"

Zitierweise: OLG Düsseldorf v. 03.11.2003 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Wortlaut der Entscheidung

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

BESCHLUSS

I-3 Wx 275/03
...................  
...................  

In dem Freiheitsentziehungsverfahren





(hier: Abschiebungshaft)

betreffend den algerischen Staatsangehörigen .....................

hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen gegen den Beschluss ...................    des Landgerichts ............  vom ............ unter Mitwirkung .................................................. am

3. November 2003
b e s c h l o s s e n :
Die Kosten des in der Hauptsache erledigten Verfahrens einschließlich der außergerichtlichen Kosten des Betroffenen werden dem Antragsteller auferlegt. 

Wert des Beschwerdegegenstandes: bis 3.000 €.

G r ü n d e :
I.

Der Betroffene wurde am ...................................... festgenommen. Er gab an, algerischer Staatsangehöriger zu sein und .......................  zu heißen, aber über keine Ausweispapiere zu verfügen. 

Auf Antrag des ........................... ordnete das Amtsgericht am ................... an, den Betroffenen .........................  für die Dauer von längstens drei Monaten in Sicherungshaft zu nehmen. 

Seine mit der Begründung eingelegte sofortige Beschwerde, eine Abschiebung sei innerhalb von drei Monaten nicht durchzuführen, hat das Landgericht am ................. zurückgewiesen.

Gegen die Entscheidung des Landgerichts hat der Betroffene sofortige weitere Beschwerde eingelegt. 

Nachdem er am ............... Vertretern der Botschaft von Algerien vorgeführt worden war, seine Personalien angegeben, die ihm vorgelegte Rückkehrerklärung nicht unterschrieben hatte, wurde der Betroffene nach antragsgemäßer Aufhebung des die Haft anordnenden Beschlusses am ..............  aus der Haft entlassen.

Der Betroffene hat sein Rechtsmittel auf die Kosten- und Auslagenentscheidung beschränkt und vorgetragen, seine Inhaftierung sei von Anfang an erkennbar rechtswidrig gewesen.

Der Antragsteller ist dem Rechtsmittel entgegengetreten. 

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Nachdem der Betroffene aus der Haft entlassen ist und sich das Freiheitsentziehungsverfahren auf diese Weise nach Einlegung der weiteren Beschwerde in der Hauptsache erledigt und der Betroffene sein Rechtsmittel zulässigerweise auf die Kostenfrage beschränkt hat, ist nunmehr über die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Betroffenen zu befinden.

Die gerichtlichen Kosten des Verfahrens und die außergerichtlichen Kosten des Betroffenen waren dem Antragsteller aufzuerlegen, denn das Verfahren hat ergeben, dass ein begründeter Anlass für die Stellung des Haftantrages und die Anordnung der Abschiebungshaft nicht vorlag (§ 16 FEVG). 

Der Betroffene war allerdings vollziehbar ausreisepflichtig, denn er war nach eigenen Angaben ohne die erforderlichen Ausweispapiere, also unerlaubt, in die Bundesrepublik Deutschland eingereist (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 AuslG). Er war auch abzuschieben, denn seine freiwillige Ausreise war nicht gesichert. Er hatte noch bei seiner richterlichen Anhörung erklärt, er „möchte in Deutschland“ bleiben. Es bestand auch der begründete Verdacht, dass der Betroffene sich – in Freiheit – der Abschiebung entziehen werde. Dies ergibt sich aus seinem Vorverhalten, u.a. ...................... .

Der auf die Anordnung von Sicherungshaft gerichtete Antrag war aber von Anfang an unbegründet, denn der verfassungsrechtliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit stand der freiheitsentziehenden Maßnahme entgegen.

Gemäß § 57 Abs. 2 S. 4 AuslG ist die Sicherungshaft unzulässig, wenn feststeht, dass aus Gründen, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, die Abschiebung nicht innerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann. Den Ausländerbehörden obliegt danach – ebenso wie den Gerichten – die Pflicht, schon bei der Antragstellung zu prüfen, welche Zeit zur Durchführung der Abschiebung voraussichtlich benötigt wird, d.h. wann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit dem Ausstellen der ersichtlich von Anfang an notwendigen Passersatzpapiere und der Abschiebung des Betroffenen gerechnet werden kann. Das hat die antragstellende Ausländerbehörde hier nicht hinreichend beachtet. Zwar sind Abschiebungen nach Algerien nicht grundsätzlich undurchführbar, denn auch für Algerien werden Passersatzpapiere ausgestellt. Aufgrund der langjährigen Praxis war den Ausländerbehörden, d.h. auch dem Antragsteller, aber bekannt, dass die algerischen Behörden Heimreisedokumente nur dann „unverzüglich“ ausstellen, wenn der Betroffene sich zur Abschiebung nach Algerien „bereit erklärt“, d.h. eine „freiwillige“ Rückkehrerklärung (DECLARATION DE RETOUR VOLONTAIRE EN ALGERIE) unterschreibt und andernfalls auch bei vollständigen Angaben des betroffenen Ausländers zur Person (d.h. zu Name, Geburtsdatum und Geburtsort), eine Überprüfung dieser Angaben in Algerien durchgeführt wird, mit deren Ergebnis erst nach mehreren Monaten gerechnet werden kann. 

Dass der Betroffene die von den algerischen Behörden geforderte freiwillige Rückkehrerklärung nicht unterschreiben würde, war dem Antragsteller auch bereits im Zeitpunkt seiner Antragstellung bekannt. Dies ergibt sich schon aus der Begründung für seinen Haftantrag, in welchem er davon ausgeht, der Betroffene werde sich „der Abschiebung entziehen“. Im Übrigen obliegt es der jeweiligen Ausländerbehörde schon bei der ersten Anhörung eines betroffenen Algeriers durch Befragen zu klären, ob er bereit ist, die „freiwillige Rückkehrerklärung“ bei den algerischen Behörden zu unterschreiben. 

Der Betroffene, der sich im Übrigen gegenüber der Ausländerbehörde durchaus korrekt verhalten und die von ihm verlangten Angaben gemacht hat, war nicht verpflichtet, die freiwillige Rückkehrerklärung zu unterschreiben (vgl. KG FG Prax. 2000, 83; OLG Frankfurt NVWZ, Beilage 1999/120; OLG Celle vom 16.10.2003 bei Melchior). 

Der Betroffene kann auch im Hinblick auf seine Passlosigkeit nicht so behandelt werden, als hätte er seinen Pass weggegeben oder sich der Hilfe einer „Schlepperorganisation“ bedient. Nach seinen – unwiderlegten – Angaben ist er ohne Pass aus Algerien geflüchtet, so dass nicht davon ausgegangen werden kann, er habe seine Ausweislosigkeit – und damit verbundene Verzögerungen bei der Passersatzbeschaffung – zu vertreten. 

Der Antragsteller hat danach dem Betroffenen die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen zu erstatten.

Diesseits in das Internet eingestellt am 27.11.2003
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